
Ein königlich würt

tembergischer 

Schreiberlehrling. 

Zeichnung: 

Wilhelm Bertz 

Petronius ausgesprochen finden. (Satyricon 
cap. 1.) Quum in forum venirent adolescentuli, 
putant se in alium terrarum orbem delatos. 

So wurde ich, wollend oder nicht, dem Haus
freunde meiner Eltern, dem Amtsschreiber 
und Ortsvorsteher Magenau in dem nur eine 
halbe Stunde von meiner Heimat entfernten 
Städtchen Oberriexingen, zur Lehre überge
ben, wo einst auch mein Onkel Martin, der 
spätere Finanzkammerdirektor, seine Lauf
bahn begonnen hatte. 
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August Ludwig Reyscher 
Biographie eines Unterriexinger 
Ehrenbürgers 
(Karl Riecke) 

August Ludwig Reyscher, geboren am 10. Juli 
1802 zu Unterriexingen an der .Enz in dem 
württembergischen Oberamt Vaihingen, ge
storben zu Cannstatt am Neckar am 1. April 
1880, Rechtslehrer und Staatsmann, wohlver
dient um die Geschichte, die Verfassung und 
das Recht seiner engeren Heimat, treu ergeben 
der Sache des deutschen Vaterlandes. Erzie
hung und den ersten Unterricht erhielt R. von 
dem Vater Karl Ludwig, der, ein Alters- und 
Studiengenosse Hegels und Hölderlins, 42 J ah
re lang als Geistlicher in dem genannten Pfarr
dorfe wirkte. In diesem Orte, welcher zu einem 
Teil zu Württemberg gehörte, zum anderen Teil 
ritterschaftlieh war, hatten schon die beiden 
Vorväter das Amt eines edelmännischen 
Stabsamtmanns bekleidet; die Heimat der älte
ren Ahnen war Weinsberg. Die Mutter Rey
schers war eine Tochter des Universitätskanz
lers Le Bret (s. A. D. B. XVIII, 100). Als eine 
Eigentümlichkeit in der Bildungslaufbahn des 
nachmaligen akademischen Lehrers darf im
merhin erwähnt werden, daß R. unmittelbar 
nach der Confirmation, das ist mit dem fünf
zehnten Lebensjahre, in eine "Schreibstube" 
eintrat, zunächst in die Kanzlei eines Amts
schreibers und Ortsvorstehers, dann in die des 
Stadtschreibers in der Oberamtsstadt und von 
da aus auch schon 1819 die Stelle des zweiten 
Beamten bei dem Oberamt Gmünd, das ist bei 
einem königlichen Bezirksamt, für ein Jahr 
provisorisch übernehmen konnte. Die ange
henden Beamten sollten, dies war damals die 
Ansicht, vor allem den Dienst praktisch ken
nen und das Volk verstehen lernen. In diesem 



Sinne war in Altwürttemberg das "Schreiber"
institut eine Pflanzschule für die Bureaukratie 
des Landes. Nach einem weiteren Vorberei
tungsjahr, wieder unter der Leitung des Va
ters, bezog R. an Ostern 1821 die Universität 
Tübingen zum Studium der Rechtswissen
schaft. 

Mitglied der Burschenschaft und innerhalb 
dieser einem engeren Freundeskreise angehö
rend, zu dem u. a. auch Wilhelm Hauff zählte, 
eifriger Turner, kühner Reiter, tapferer Schlä
ger, fehlte er doch in den Vorlesungen nicht 
und bezeichnete in späteren Jahren noch E. 
Sehrader und K. G. Wächter als diejenigen 
Lehrer, denen er das meiste dort verdankte. 

Gekrönt mit einem akademischen Preis und 
mit einem ehrenvollen Doktordiplom ausge
stattet, verließ R. im August 1824 die Hoch
schule und trat für einige Monate, er, der späte
re Volksvertreter und Mann der Freiheit, in 
den Posten eines Privatsekretärs bei dem 
württembergischen Gesandten, Staatsrat von 
Schmitz-Grollenburg in München ein. Es war 
das letzte Regierungsjahr des Königs Maximi
lian J osef I. von Bayern und bei Herrn von 
Schmitz, dem Nestor der in München beglau
bigten Diplomaten, ein lebhafter Verkehr der 
Kollegen, Schmitz selbst damals beschäftigt 
mit den ersten Verhandlungen wegen der bay
risch-württembergischen Zolleinigung und 
mit seinem Rat noch zugezogen bei der Ord
nung der Verhältnisse der katholischen Kirche 
in Württemberg, für welche er im Jahr 1819 als 
Gesandter der Curie unmittelbar in Rom ge
wirkt hatte. Auf diese Weise bereichert durch 
manche Einblicke in weitere und größere Ver
hältnisse, welche sich wenigen in so jungen 
Jahren erschließen, erhielt R. nach der Rück
kehr in die Heimat und nach Erstehung seiner 
Referendärsprobezeit, im Mai 1826 eine Ver
wendung bei dem Sekretariat des Justizmini-
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steriums, welche einige Monate später einen 
festeren Charakter annehmen sollte, als, durch 
die Beförderung Faul Pfizers (A. D. B. XXV, 
669) auf eine höhere Stelle, der Posten erledigt 
wurde. 

Reyscher zog es jedoch vor, auch jetzt noch 
unter der freundlichen Gönnerschaft des Ju
stizministers Freiherrn von Mauder (A.D.B. 
XX, 687), einer größeren literarischen Unter
nehmung sich zuzuwenden: der Erforschung, 
Sichtung und Sammlung der württembergi
schen Rechtsquellen. So entstand der Plan zu 
der "Vollständigen, historisch und kritisch be-



Tübingen um 1830. arbeiteten Sammlung der Württembergischen 
Gesetze", zu einem Werk, für welches R. selbst 
die drei ersten Bände, enthaltend die "Staats
grundgesetze", die ausführliche geschichtliche 
Einleitung in dieselben und die gleichfalls um
fangreiche Vorrede, in der Zeit von 1828 bis 
1830 geliefert, für welches er aber die Verant
wortung noch bis zu dessen Abschluß im Jahre 
1851 fort zu tragen hatte, welches aber auch 
zuerst seinen Namen in weiteren Kreisen be
kannt gemacht hat. Ihm verdankte er zunächst 
die Berufung auf ein Lehramt bei der Landes
universität Tübingen, 1829, 23. Juli, als Privat
dozent mit dem Titel als außerordentlicher 
Professor, 1831, 31. August, als wirklicher au
ßerordentlicher und 1837, 25. Januar, als or
dentlicher Professor. Er trat im Herbst 1829 
das Amt an, nachdem er die letzten Wochen 
vorher noch zu einer Reise nach Paris benutzt 
hatte, wo eben das für die Restauration ver-
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hängnisvolle Ministerium Polignac an die Re
gierung gelangt war. Berufen wurde R. für 
deutsche und württembergische Rechtsge
schichte; seit seiner Anstellung als Professor 
umfaßte der Lehrauftrag deutsches und würt
tembergisches Privatrecht, deutsches Staats
und Bundesrecht; statt der zuerst gelesenen 
Anfangskollegien über Naturrecht und Recht
senzyklopädie wurde ihm 1839 Kirchenrecht 
übertragen; auch Institutionen und Geschichte 
des deutschen Privatrechts, Geschichte der 
württembergischen Verfassung finden sich in 
dem Verzeichnis seiner Vorlesungen. Rede
übungen wurden in Verbindung mit der Vorle
sung über Staatsrecht wiederholt veranstaltet. 
Als Lehrer war R. beliebt; seine Vorträge zwar 
mögen des unmittelbar anregenden Reizes ent
behrt haben, waren aber erschöpfend, dem da
maligen Stand der Wissenschaft entsprechend. 
Sein Freimut, der Ausdruck einer wahrhaft un
abhängigen Gesinnung, wurde von der akade
mischen Jugend bald erkannt und geschätzt, 
welcher hinwiederum der Professor das richti
ge Verständnis für den guten Kern und die 
idealen Ziele in ihrem studentischen Treiben 
entgegenbrachte. Das Rektoramt der Universi
tät bekleidete R. von Ostern 1844 bis 1845. In 
diese Zeit fällt das gegen den Ästhetiker Fried
rich Vischer eingeleitete Verfahren, dessen An
trittsrede in den Residenzkreisen Anstoß er
regt hatte. Vermochte der akademische Senat 
von Vischer wenigstens die ihm anfangs dro
hende völlige Entfernung vom Amte, dagegen 
nicht die zweijährige Suspension von der Aus
übung desselben fern zu halten, so waren Rey
schers Bemühungen in einem zweiten, weni
ger bekannten Falle noch erfolgreicher, indem 
er einen jüngeren Kollegen der katholisch
theologischen Fakultät, der auf dem vorange
gangenen Landtag sich zur Opposition gehal
ten hatte, durch die dem Ministerium gemach-



te Vorstellung, daß der angestrebte Frieden 
zwischen Staat und Kirche mit solchen Mitteln 
nicht zu erreichen wäre, vor der beabsichtigten 
Versetzung auf eine Pfarrei und überhaupt vor 
Weiterem bewahrt hat. Der damals bedrohte 
Gelehrte (Hefele) hat seither reichlich Gelegen
heit gehabt und geübt, in einer hohen geistli
chen Würde das Vertrauen der Regierung zu 
rechtfertigen. 

Von den literarischen Arbeiten und Unter
nehmungen Reyschers aus dieser Zeit sind zu
nächst hervorzuheben: "Publicistische Versu
che, mit besonderer Rücksicht auf württem
bergisches Staatsrecht" 1832, "Sammlung alt
württembergischer Statutarrechte", 1. Band 
1834, "Die grundherrliehen Rechte des würt
tembergischen Adels" 1836, "Das gesammte" -
oder nach dem Titel der zweiten Auflage: "Das 
gemeine und- württembergische Privatrecht", 
3 Bände, 1837 bis 1848, endlich die von R. 
begründete, zuerst mit Wilda, später auch mit 
Beseler und zuletzt mit Stobbe herausgegebe
ne "Zeitschrift für deutsches Recht und deut
sche Rechtswissenschaft", deren erster Band 
1839, deren zwanzigster und letzter 1861 er
schienen ist. 

In Tübingen trat R. zuerst in die Ehe im Jahr 
1833 mit Emma, einer Tochter des Oberjustiz
procurators Gmelin und Enkeltochter des Göt
tinger Professors Johann Friedrich G. (A.D.B. 
IX, 270); nach dem Tode dieser Gattin im Jahr 
1842 vermählte R. sich zum zweiten Mal an 
Weihnachten 1844 mit Dorothea, der Tochter 
von Friedrich Christoph Dahlmann; aber auch 
diese Ehe wurde schon drei Jahre später, um 
Weihnachten _1847 , durch deren frühen Tod 
wieder gelöst. Kurz darauf griffen die politi
schen Ereignisse auch in Reyschers Leben tief 
ein. 

Bei der Tübinger, von Uhland verfaßten 
Adresse vom 2. März 1848, in welcher die Aus-
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bildung der Gesamtverfassung Deutschlands 
im Sinn eines Bundesstaats mit Volksvertre
tung, die Revision der württembergischen Ver
fassung unter Herstellung einer ungemischt 
aus Volkswahlen hervorgehenden Abgeordne
tenkammer, die Pressefreiheit, das Vereins
und Versammlungsrecht, Volksbewaffnung 
zur Sicherstellung gegen einen möglichen äu
ßeren Feind, Öffentlichkeit und Mündlichkeit 
der Rechtspflege u .a. gewünscht wurden, war 
R. wesentlich mitbeteiligt Auch am Vorparla
ment hatte er teilgenommen. Er unterlag bei 
der Wahl zum Parlament, erhielt dagegen im 
Herbst 1848 von dem Oberamtsbezirk Mer
gentheim das Mandat in die württembergische 
Abgeordnetenkammer. Auf dem sogenannten 
langen Landtag vom September 1848 bis Au
gust 1849 war R. insbesondere als Mitglied der 
Kommission für die Ablösungsgesetze und in 
der Kammer bei der Beratung des Hauptfi
nanzetats tätig. Eine allgemeinere geschichtli
che Bedeutung gewann in dem Reichsverfas
sungssturm vom April 1849 seine Beteiligung 
an der sog. Fünfzehner-Commission der Kam
mer. Das württembergische Märzministerium, 
mit Römer an der Spitze, wollte die vollständi
ge und unverweilte Anerkennung der Reichs
verfassung bei dem Könige durchsetzen; die
ser jedoch verweigerte sie. Dem hierauf einge
reichten Entlassungsgesuch der Minister wur
de nicht stattgegeben und auf eine am 20. April 
durch eine Kammerdeputation persönlich vor
getragene Adresse, welche R. verfaßt hatte, 
von dem König Wilhelm erwidert: "Die deut
sche Verfassung werde ich in meinem Lande 
durchführen, wie ich die Grundrechte zuerst 
eingeführt habe; aber dem Haus Hohenzollern 
unterwerfe ich mich nicht." In der Frühe des 
23. April verlegte der Hof die Residenz von 
Stuttgart nach Ludwigsburg. Damit wurde die 
Krisis eine bedenkliche. Von zwei Seiten, von 



König WilheLm I. 
von Württemberg. 

Original im Schloß 
Ludwigsburg. 
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der des Hofs und von seiten der Radikalen, 
sollen weitergehende Schritte erwogen wor
den sein: die Absicht des Königs sei gewesen, 
s~ch ins Ausland zu begeben, er habe eine Zeit
lang auf einen militärischen Rückhalt bei einer 
Nachbarregierung gehofft; die radikale Partei 
dagegen steuerte auf eine Art Absetzung des 
Königs, auf die Einsetzung einer provisori
schen Regierung los, was auch Schoder ziem
lich deutlich in der Kammer öffentlich ange
kündigt hat. "Die Kammer ließ sich aber", 
schreibt R. in seinen "Erinnerungen" S. 148, 
"trotz der Unruhe, die sie umgab, nicht zu ei-
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nem ungesetzlichen Schritt verleiten. Indessen 
wurde am 23. April eine Kommission von 15 
Mitgliedern niedergesetzt zu fortlaufender Be
ratung und Berichterstattung während der po
litischen Krisis. Da ich zufällig die meisten 
Stimmen hatte (65), so wählte mich die Kom
mission zum Vorstande. Man hat die Fünfzeh
nerkommission später als einen Revolutions
ausschuß verschrien und besonders mir aus 
der Teilnahme an derselben einen Vorwurf ge
macht. Mit Unrecht! Dadurch, daß die einfluß
reichsten Mitglieder der Kammer, und zwar 
aus verschiedenen Parteien, in dieser Kommis
sion vereinigt waren, wurde allerdings das An
sehen derselben gehoben und ein überein~tim
mendes Handeln der Kammer selbst vorberei
tet. Darin lag aber zugleich eine Bürgschaft, 
daß nicht zu weit gegriffen werde. In der Tat 
hat eine der Verfassung oder den Gesetzen 
widerstreitende Tätigkeit, namentlich ein Ver
kehr der Kommission mit Deputationen oder 
Volksausschüssen, nicht stattgefunden. Die 
Minister wurden zu den wichtigsten Sitzungen 
stets eingeladen. Der Inhalt unserer Beratun
gen blieb kein Geheimnis. Die Protokolle, ge
führt von Hölder (gest. als Minister des Innern 
1887), sind in der ständischen Registratur auf
bewahrt." 

Zunächst wurde die Krisis beendigt durch 
die am 24. April erfolgte, am 25. der Kammer 
von dem Gesamtministerium eröffnete unum
wundene königliche Anerkennung der Reichs
verfassung, einschließlich der Bestimmungen 
über das Reichsoberhaupt Was diesen Ent
schluß bei dem Könige erwirkt hat, ob die 
eindringlichen Vorstellungen der Märzmini
ster, welche andernfalls sich der Gefahr gegen
über sahen, weiter nach links gedrängt zu wer
den (vgl. "Die Gegenwart", eine Wochenschrift 
1884, S . 105), oder die Bemühungen des ritter
schaftlichen Abgeordneten Freiherrn von Lin-



den bei dem König unmittelbar oder das Ver
sagen des nach unten demokratisch unter
wühlten, in seinen Spitzen streng verfassungs
treuen Militärs, wird jetzt kaum mehr sicher 
festzustellen sein. Es war eine der bittersten 
Stunden im Leben des Königs Wilhelm, die er 
niemals überwunden hat. Auch R. sollte dies 
später zu fühlen bekommen. Und doch muß 
man diesem Recht geben, wenn er in seinen 
"Erinnerungen" schreibt: "Das Zusammenhal
ten des Ministeriums mit der Kammer und die 
schließliehe Nachgiebigkeit der Krone haben 
damals das Land vor einer großen Verwirrung 
bewahrt. Nicht bloß die augenblickliche Erre
gung wurde dadurch beschwichtigt, die Folge 
war auch, daß die Mehrheit der Kammer den 
späteren Versuchen, das Land in eine Um
sturzbewegung zu verwickeln, Hand in Hand 
mit dem verfassungstreuen Ministerium entge
gentrat." R. hat dabei die Reutlinger Volksver
sammlung vom 28. Mai 1849 und die mit der 
Übersiedlung des Frankfurter Parlaments 
nach Stuttgart in Verbindung stehenden Vor
gänge im Auge. Auf jener war das Bestreben 
dahin gegangen, die Revolution aus der bayri
schen Pfalz und aus Baden auch nach Würt
temberg herüberzuleiten. Das Rumpfparla
ment aber stellte gleich durch einen seiner er
sten Beschlüsse am 8. Juni 1849, durch die 
Wahl einer Reichsregentschaft von 5 Mitglie
dern, die Regierung und die Kammer abermals 
'-:Or eine wichtige Entscheidung. Auch in die
sen Fragen war R. als Vorstand der noch fort
dauernden Fünfzehnerkommission und Be
richterstatter der staatsrechtlichen Kommis
sion vor anderen berufen, seine Person einzu
setzen, indem er treu und fest dem Ministe
rium Römer zur Seite blieb. Dies schloß nicht 
aus, daß R. es war, welcher den Antrag auf eine 
genaue Untersuchung der Vorgänge bei der 
Sprengung des Rumpfparlamentsam 18. Juni 
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1849 eingebracht hat. Das Ergebnis der Unter
suchung aber war "keine dem Ministerium 
oder dem von ihm dem Militär beigegebenen 
Civilcommissär zur Last fallende Verschul
dung". 

Bei den folgenden drei verfassungberaten
den Landesversammlungen vom 1. bis 22. De
zember 1849, 15. März bis 3. Juli und 4. Oktober 
bis 6. November 1850 zählte R. zu derungefähr 
15 Mitglieder umfassenden Minderheit, den 
Freunden des am 28. Oktober 1849 abgetrete
nen Märzministeriums, welcher Minderheit auf 
der linken Seite 40 bis 50 Stimmen, auf der 
rechten einige wenige Ministerielle gegenüber
standen. Nachdem wie die beiden ersten, so 
auch die dritte jener zunächst zur Revision der 
Landesverfassung berufenen Versammlungen, 
und zwar diese wegen der Verweigerung der 
Geldmittel zum Zweck einer kriegerischen 
Aufstellung gegen Preußen in Kurhessen, auf
gelöst worden war, mit dem Vorbehalt weiterer 
Verfügung zum Wohl des Landes auf Grund 
des § 89 der Verfassung, hatte die Landesver
sammlung in den von ihr noch gewählten stän
dischen Ausschuß auch R. berufen. Selbst die
sen Ausschuß wollte die Regierung, das seit 2. 
Juli 1850 im Amte befindliche Ministerium 
Linden, nicht anerkennen. Seine Mitglieder 
wurden sogar wegen der von ihnen erhobenen 
Vorstellung gegen weitere verfassungswidrige 
Schritte der Regierung in eine Untersuchung 
gezogen, welche freilich durch gerichtlichen 
Beschluß vom 3. Mai 1851 wieder eingestellt 
werden mußte, unter Überweisung der Kosten 
auf die Staatskasse. 

Reyscher aber, der sich durch die von ihm in 
diesen bewegten J ahren stets bewiesene unab
hängige Denkart zuletzt den Haß von beiden 
Seiten, der Demokratie und der Reaktion, zu
gezogen hatte, erhielt zu seiner und zur allge
meinen Überraschung am 31. März 1851 seine 



Versetzung auf eine Ratsstelle bei der Kreisre
gierung in Ulm unter ganz nichtigen Vorwän
den - ein Verfahren, das in gleich absoluter, 
dabei recht ungeschickter Weise im Jahr 1845 
gegen Robert Mohl im Jahr 1866 nochmals ge
gen Reinhold Pauli (A.D.B. XXII, 749, XXV, 
271) eingeschlagen wurde und dem erst neuer
dings durch Art. 19 des Beamtengesetzes vom 
28. Juni 1876 für die Zukunft vorgebeugt wor
den ist. Es scheint, daß der persönliche Groll 
des Königs gegen R. dabei wohl mitgewirkt 
hat. Dessen Tätigkeit in der Fünfzehnerkom
mission war unvergessen. 

Dazu kam folgender Vorfall: ein Jahr zuvor 
war in der "Deutschen Zeitung" eine Korre
spondenz gestanden, welche in Stuttgart unan
genehm berührte. Durch den Cabinetschef ließ 
der König bei R. anfragen, ob er der Verfasser 
sei, wobei ausdrücklich an seine Wahrheitslie
be und an seinen Mut appelliert wurde. R., 
welcher der Verfasser nicht war, erwiderte, auf 
eine so gestellte, einen Zweifel in die Aufrich
tigkeit seiner Gesinnung aussprechende Frage 
habe er den Mut und die Ehre, nicht zu ant
worten. 

Auf die Eröffnung von seiner Versetzung er
bat sich R., welchem wenigstens das Vertrauen 
seines Wahlkreises ungetrübt erhalten blieb, 
zunächst Urlaub, um seinen Sitz in der jetzt 
nach den früheren verfassungsmäßigen Be
stimmungen wieder gewählten Abgeordneten
kammer einnehmen zu können. Als ihm aber 
der Urlaub verweigert wurde, nahm und er
hielt er seine Entlassung, 5.-6. Mai 1851 (vgl. 
die Schrift: "Drei verfassungberathende Lan
desversammlungen und mein Austritt aus dem 
Staatsdienste" 1851). Im Munde seiner Freun
de ist er darum doch stets der "Professor" R. 
geblieben. 

Von Anträgen anderer Universitäten, welche 
ihm die Fortsetzung seiner Lehrtätigkeit er-
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möglicht hätten, vermochte ihn keiner ganz zu 
befriedigen. Er wählte deshalb den Beruf eines 
Rechtsanwalts und siedelte von Tübingen zu
erst nach Stuttgart, dann 1853 nach Cannstatt 
über. Als Rechtslehrer hatte R. Fühlung mit 
der Rechtspraxis gesucht und darum 1845 den 
Vorsitz im Handelsschiedsgericht zu Reutlin
gen gerne übernommen. Jetzt gab ihm die Tä
tigkeit als Anwalt nicht selten Anregung zu 
weiteren wissenschaftlichen Arbeiten, von de
nen nur genannt werden sollen: "Der Rechts
streit zwischen den Verwandten des zu Paris 
gestorbenen Karl Friedrich von Mecklenburg, 
Erbfolgerecht, zunächst gerichtliche Zustän
digkeit und den Wohnsitz des Erblassers be
treffend", als Handschrift gedruckt Stuttgart 
1856, "Rechtliches Gutachten in Betreff der 
Holzgerechtigkeiten der vormaligen Klosteror
te Königsbronn, Itzelberg u.s.w." 1857, "Die 
Rechte des Staats an den Domänen und Kam
mergütern nach dem deutschen Staatsrecht 
und den Landesgesetzen, insbesondere der 
sächsischen Lande", Leipzig 1863, "Der 
Rechtsstreit über das Eigentum an den Domä
nen des Herzogtums Sachsen Meiningen", 
Leipzig 1865. R. hatte als Advokat meist gut
ächtlichen Rat zu erteilen, die unmittelbare 
Vertretung einer Partei vor Gericht unternahm 
er nur selten. Die Redaktion der Zeitschrift für 
Deutsches Recht und die Bearbeitung von 
Aufsätzen für diese erforderte gleichfalls noch 
bis 1861 viel Zeit und Arbeit. Auch in der Abge
ordnetenkammer blieb er tätig; diese ehrte ihn 
besonders durch die Wahl in den weiteren 
ständischen Ausschuß und in eine Reihe von 
Kommissionen, von welchen vier ihm den Vor
sitz übertrugen. Gesundheitsrücksichten ver
anlaßten ihn, am 11. Juli 1855 das Mandat für 
den Oberamtsbezirk Mergentheim niederzule
gen. Als jedoch das im Jahr 1857 zwischen der 
württembergischen Regierung und der Curie 



zustande gekommene Konkordat mehr und 
mehr Beunruhigung in dem zu zwei Dritteilen 
evangelischen Lande erregte und die Frage 
jetzt vor den Ständen zur Erörterung gebracht 
werden sollte, erinnerte die Wählerschaft der 
gerade erledigten Abgeordnetenstelle der 
Stadt Stuttgart im September 1858 sich Rey
schers, welcher in einer auf seine früheren kir
chenrechtlichen Studien zurückgreifenden 
Schrift: "Das Österreichische und das württem
bergische Concordat nebst den separaten Zu
geständnissen, verglichen und beleuchtet", 
1858, die Bedenken dargelegt hatte, die das 
getroffene Abkommen prinzipiell und in sei
nen einzelnen Bestimmungen, an einzelnen 
Stellen sogar wegen der fehlenden Überein
stimmung zwischen dem deutschen und dem 
lateinischen Texte bei ihm erregte. "Das kano
nische Recht solle damit in einem Umfang ein
geführt werden, wie es niemals bei uns bestan
den." Am 16. März 1861 fiel in der Kammer der 
Abgeordneten die Entscheidung gegen die 
Vereinbarung mit der Curie. Der Vorstand des 
Cultdepartements Rümelin nahm die Entlas
sung. Seinen Nachfolger Golther unterstützte 
R. darauf bei den Bemühungen, die staats
rechtlichen Verhältnisse der katholischen Kir
che auf gesetzlichem Wege zu regeln, in allen 
wesentlichen Punkten. Vor dem Schlusse der 
dies bezüglichen ständischen Verhandlungen 
wußte R. es durchzusetzen, daß eine nun auch 
Q.ie mehr autonome Stellung der evangelischen 
Kirche bezweckende Eingabe von nahezu 100 
evangelischen Geistlichen der Regierung we
nigstens zur Kenntnisnahme überwiesen wur
de. Nach dem Schlusse des Landtages im Jahr 
1862 fast einstimmig von der Stadt Stuttgart 

, wieder gewählt, sah R. im Dezember 1863 aber
mals durch eine Krankheit sich genötigt, auf 
den Abgeordnetensitz zu verzichten. 

Die Pflichten gegen das engere Vaterland hat 
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R., wie das bisher Mitgeteilte zeigt, redlich er
füllt. Ein großer Teil seiner Schriften, seine 
ganze Lehrtätigkeit, sie bezogen sich auf das 
Recht und die Geschichte Württembergs. Die 
Teilnahme an den Arbeiten von 7 Landtagen 
und nach diesen noch im Frühjahr 1869 an der 
ersten evangelischen Landessynode zeugt ge
nügend für seine Anhänglichkeit an die schwä
bische Heimat. Aber noch höher stand ihm 
doch die Ehre, Freiheit und Einheit Deutsch
lands. Schon sein im Auftrag der Tübinger Ju
ristenfakultät abgegebenes Rechtsgutachten 
in der hannoverschen V erfassungsfrage hatte 
zu Ende der dreißig er Jahre seinen Namen in 
alle deutschen Lande hinausgetragen. Und 
wenn die tapfere Tat der Göttinger Sieben im 
Jahr 1837 zuerst wieder in Deutschland den 
Sinn für die allgemeinen vaterländischen Din
ge geweckt hat, so klang b~i R. diese Saite 
fortan harmonisch mit, wo sie angeschlagen 
wurde. So ist auch seine Auffassung des Deut
schen Rechts zu verstehen. Der Zweck seiner 
Zeitschrift insbesondere war, "nicht bloß einen 
Vereinigungspunkt für Untersuchungen im 
Gebiet des einheimischen Deutschen Rechts 
abzugeben, sondern auch zur Förderung eines 
nationalen Rechtsstudiums und damit zur 
Gründung einer vaterländischen Rechtswis
senschaft mitzuwirken". 

Auch die Germanistenversammlungen in 
den vierzig er Jahren gewinnen, in solchem 
Lichte betrachtet, ein besonderes Ansehen, 
und R. ist es gewesen, der ihren Gedanken 
zuerst erfaßt hatte, auf dessen Betreiben we
sentlich die erste im Jahr 1846 zu Frankfurt 
a. M. zustande gekommen war. Wo von da an 
eine der großen Fragen aufgetaucht ist , an de
nen der vaterländische Sinn wach erhalten 
wurde, aus welchen nach und nach die deut
sche Einheit herausgewachsen ist: die schles
wig-holsteinische Angelegenheit nach dem of-
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gart imb ~übingen bei ~otta 1828. - liin l!lorläufer tJon 

4. l!loliftänbige, l)iftorijdj unb fritifd) bearbeitete 5ammlung her 
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bie 15~mbolif be!l germanifil)en Uleil)tß. ~übingen bei l.l. ff. ffue!l 1833. 
9. 5ammlung artroürttembergijd)er 15tatutar·Uleil)te. 1. lBnnb. ~ü· 

bingen bei l.l. ff. i]ueil 1834. 
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bingen, bie ~annober[d)e l!lerfajjungilfragc betreffenb, [Jerauilgegeben bon 
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15 . .8eitfdjrift für beutfd)eil Uled)t unb bcutfd)e !Redjtsroiffcnfd)aft bon 
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21. ~ie Ulealgeroerbmdjte im ~inbficf anf einen Uled)l!lfali; Seit• 
fdjtift für beutfdjeil Uledjt, lBanb 5, 1841, 15. 53. 

22. Iilie Ueberlieferung bct Uled)te burdj 5)Jtüdjltlörtet; Seitfd)tijt, 
lBanb 5, 15. 189. 

23. ~ail (l;rlired)t ber abeiigen %öd)ter unb beten meraidite, Seit· 
. fdjrift, lBanh 6, 1841, 15. 257-334. 
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37. Ueoer bie !Jreuflifdjc lDerfa!l~ng uom 3. ffcoruar 1847; Seit~ 
fdjrift, !Banb 11, 1847, 6. 146. . 
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mijdjten ~ljm; .8eitfdjrifl, manb 14, 1853, 6 . 68. 
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8. !Banb, ~ci1J3ig oei Dito mliganb, 1855, 6. 844-865. 
56. SDic Q:roberaid}le ber abeligen i:ödjter unb bie !Berfudje bcr !Reid}!l• 

ritterjdjaft aur !Regelung berje!Om; .8eitjdjrifl, !Banb 15, 1855, rs. 1. 
57. (Jlemeinbejadjen unb !Redjle ber "inaelnen; 3eitjdjrifl, manb 16, 

1856, 6. 133. 
58. 6treitoeredjtigung ber !Jlcmeinben oei 9lul,lungen ber !Jlemeinbe· 

genollen alß joldjer, baf. 6. 411. 
59. !Bon ben \)olanul,lungen ber !Jlemeinbegenofien unb ben IJ!edjtm 

einaeiner .ltlafien auf erljöljte i:ljeilnaljme, baf. ES. 428. 
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gebrudt oei mel,ller 1856. 

61. SDie stlagoatfeit ber !l1eoenforberungen (ffrüdjtc, .8infen, .ltoften 
u. f. llJ.); .8eüfdjrifl, manb 17, 1857, 6. 1. 
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fenen Brief des Königs Christian VIII. von Dä
nemark vom 8. Juli 1846, die Berufung des 
vereinigten Landtages in Preußen durch die 
Verfassung vom 3. Februar 1847, das Vorparla
ment in Frankfurt a. M. vom 31. März bis 3. 
April 1848, die Wahlen für die deutsche Natio
nalversammlung im Frühjahr 1848, später der 
Verfassungsstreit in Kurhessen, da war stets R. 
mit auf dem Plan und bereit, über die rechtli
che und nationale Bedeutung dieser Fragen 
Licht und Klarheit unter den weniger Einge
weihten zu verbreiten. 

Als nach der Übernahme der Regentschaft in 
Preußen durch den nachmaligen Kaiser Wil
helm I. am 9. Oktober 1858 und nach dem 
durch den Frieden von Villafranca am 11. Juli 
1859 vorschnell beendigten Krieg zwischen 
Österreich und Frankreich die Hoffnungen auf 
eine nationale Entwicklung in Deutschland 
neu sich belebten, war es von den Württember
gern wieder zuerst R. , der 1859 mit Heinrich 
von Gagern, Gervinus, Häusser und anderen 
bei dem Comite für ein Nationaldenkmal des 
Reichsfreiherrn Karl vom Stein sich beteiligte 
und neben Rudolf von Bennigsen, Schulze
Delitzsch, Karl Brater in den Ausschuß des 
neu gegründeten Nationalvereins eintrat. Zum 
Steindenkmal hat auch König Wilhelm von 
Württemberg einen Beitrag von 1000 Gulden 
gespendet. Der Nationalverein aber bildete 
hier lange Zeit noch bei der Regierung und bei 
d~r Bevölkerung einen Gegenstand des Miß
trauens, Beamten gegenüber selbst der Verfol
gung. Erst 1861 gewann der Verein mehr An
hänger in Württemberg. 

Nun konnte Reyscher, wie seine Gesund
heitsverhältnisse es wünschenswert machten, 
wenigstens von dem Wirken im Ausschusse 
eher sich zurückziehen, in dessen Auftrag er 
u.a. noch im Jahr 1861 eine Schrift über die 
Bundeskriegsverfassung veröffentlicht hatte. 
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Im Jahr 1866 jedoch ließ es den alten Publizi
sten nicht ruhen; er mußte in einer Reihe von 
Artikeln, welche zuerst in der Schwäbischen 
Volkszeitung, später erweitert und wiederholt 
aufgelegt in einer eigenen Broschüre erschie
nen sind, über "Die Ursachen des Deutschen 
Kriegs und dessen staatsrechtliche Folgen" 
auch seine Ansichten im Gegensatz zu denen 
der Mehrzahl seiner leidenschaftlich erregten 
Stammesgenossen offen kundgeben. In dem 
Zollparlament fand R. so wenig einen Platz, als 
irgend ein anderes Mitglied der deutschen Par
tei in Württemberg. Doch war ihm beschieden, 
Größeres mitzuerleben, das einige und geeinte 
Deutschland, Kaiser und Reich wieder erste
hen zu sehen und in den ersten deutschen 
Reichstag als Vertreter seines Heimatbezirks 
mit einziehen zu dürfen. 

Gesprochen hat er dort nur dreimal. Mit gro
ßer Aufmerksamkeit folgte er den für die Neu
gestaltung des Reichs so wichtigen Verhand
lungen der ersten Session bis zu deren Ende, 
wo er freudig bewegt in Berlin am 16. Juni 1871 
dem Triumphzug der aus dem Kriege mit 
Frankreich heimkehrenden Truppen als Zeuge 
anwohnte. Glücklich darüber, in seinen alten 
Tagen erfüllt zu sehen, wofür er als Jüngling 
geschwärmt, als Mann gestritten hatte, trat er, 
durch die Wiederkehr der älteren Leiden ernst
licher gemahnt, am 12. Mai 1872 von dem parla
mentarischen Kampfplatz endgültig ab. 

Kurze Zeit nachher gab er auch den Beruf als 
Rechtsanwalt auf. Eine seiner letzten Handlun
gen in dieser Eigenschaft war die Abfassung 
des Testaments der Königin-Mutter Pauline, 
welche ihn, den noch König Wilhelm als einen 
unabhängigen Mann bezeichnet und zu wel
chem die hohe Frau das meiste Vertrauen ha
be, zu sich rufen ließ, um ihre letzte Willens
meinung ihm kund zu tun. Auch hierin lag eine 
versöhnende, alle Teile ehrende Ausgleichung 
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tion im Spiegelsaal 

zu VersaiUes. 

für frühere bittere Erfahrungen. 
Das Verzeichnis der wissenschaftlichen und 

politischen Schriften Reyschers umfaßt, ohne 
Einrechnung der kleineren Rezensionen und 
biographischen Arbeiten, 80 Nummern. In sei
ner letzten Musezeit bearbeitete er noch für die 
Allgemeine Deutsche Biographie die Artikel 
über Johann Friedrich von Cotta (IV S. 526) 
und Christian Gottfried Eiben (VI S. 1) Außer
dem entstand in diesen Jahren als Erweiterung 
des von ihm 1869 für die Familie verfaßten und 
gedruckten Familienbuchs das umfangreiche 
Manuskript der "Erinnerungen aus alter und 
neuer Zeit von A. L. Reyscher", das bis zum 
Jahr 1878 fortgeführt ist und die Hauptgrund
lage für das von dem Verfasser gegenwärtigen 
Artikels im Jahr 1884 herausgegebene, in der 
akademischen Verlagsbuchhandlung von J . C. 
B. Mohr zu Freiburg i. Er. und Tübingen er
schienene Buch gleichen Titels bildet. 

Am 6. Oktober 1874 beging R. die Feier sei
nes Doktorjubiläums; es war gewissermaßen 
sein Abschied vom öffentlichen Leben. Fortan 
gehörte er fast ausschliem.ich seinen Kindern 
an, von welchen Z\Yei clle Wohnung mit ihm 
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teilten, zwei Töchter am gleichen Orte den ei
genen Herd gegründet hatten. 

Reyscher hat in seinem Leben manche 
Krankheit durchgemacht, ist oft längere Zeit 
leidend gewesen; - schon 1841 feierten die Stu
dierenden seine Genesung mit einem Fackel
zug. Er erhielt sich aber durch eine einfache 
Lebensweise, durch viele körperliche Bewe
gung und, wenn es ernster zu werden drohte, 
durch Wasserkuren. Den Findarsehen Spruch, 
daß Wasser das Beste sei, findet man öfter in 
seinen Aufzeichnungen. Bald zur Wiederher
stellung der angegriffenen Gesundheit, bald 
zur Erholung und Stärkung, bald auch nur 
zum Studium von fremder Art und Sitte, dann 
wieder zum N aturgenuß wurde gar manche 
Rei~e ausgeführt, und den Zug aufs Land hin
aus zum Begehen von Feldern und Wäldern, 
zum Verkehr mit dem Volke hat er von seiner 
Kindheit an behalten. Sein Äußeres blieb lange 
unverändert das eines kräftigen frischen Man
nes; daß er in den Jahren schon weiter vorge
rückt sei, ließ dasselbe nicht ahnen. Erst seit
dem ihn vom September 1877 an Schwindelan
fälle immer häufiger heimsuchten, machte sich 
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m:H-r jagen einft 3U !Re~fdjerß ijügen 
Unb ~örlen beutfdjeß !Bunbei!redjt; 

!Redjt toar ber ~oftor, ber eß lef)rle, 
mal! Uledjt beß !Bunbei! aber fdj!edjt 

~er !Bunb, gottlob! er ift berfdjtounben, 
Q:rftanben ift ein neueil !Reidj, 
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das Greisenalter in seinem Aussehen kennt
lich. Doch erhielt sich seine aufrechte Haltung, 
sein Gedächtnis, die Klarheit des Geistes bis zu 
seinem Tode, der um die Mittagsstunde des 1. 
April 1880 fast plötzlich an ihn herantrat. Ein 
interessantes reiches Leben hat damit sein En
de erreicht, auf welches aber auch der Goethe
sche Wahlspruch paßt, den er selbst an die 
Spitze seiner Erinnerungen gestellt hat: "Nur 
der verdient die Freiheit und das Leben, der 
täglich sie erobern muß." 

Reyscher war eine edel angelegte Natur mit 
einem Zug zum Idealen, wenn schon die 
menschliche Unvollkommenheit auch bei ihm 
sich fühlbar machte. Ein Grundzug seines We
sens war die volle Hingabe ans Vaterland. 
Wahrheit und Recht gingen ihm über alles und 
bedingten seine Unabhängigkeit und Selbstän
digkeit auch gegenüber von politischen Rück
sichten und Parteitaktik. "Ich liebte zu wenig 
den Schein und zu sehr die eigene Freiheit, um 
mich absonderlichen Parteizwecken und Club
beschlüssen ein für allemal unterzuordnen." 
Fest in den eigenen Grundsätzen und bereit, 
dafür einzustehen, blieb er duldsam gegen An
dersdenkende; Gelehrtendünkel war ihm 
fremd. Den Freunden bewahrte er Treue, seine 
Liebe gehörte der Familie. Wohl bewußt der 
Vergänglichkeit alles Irdischen, vertraute er 
gläubig auf die Fügungen der göttlichen Vorse
hung. Wir schließen mit den letzten Worten 
seiner "Lebenserinnerungen": "Noch halte ich 
mich aufrecht und folge mit Teilnahme der 
weiteren Entwicklung unserer vaterländischen 
Angelegenheiten. Aber ich weiß auch, daß es 
ein Ende mit mir nehmen wird , daß das Leben 
ein Ziel hat und ich davon muß. Einstweilen 
preise ich meinen Schöpfer, der mir bisher 
Kräfte gegeben hat, und danke ihm besonders 
dafür: ,Daß ich in Glück und Unglücksschein 
Stets konnte guten Muthes sein!' " 


